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Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezü-

gen in Baden-Württemberg 2017/2018 (BVAnpGBW 2017/2018)

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit diesem Gesetz soll eine Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in
den Jahren 2017 und 2018 erfolgen. Zudem soll die Regelung über die besondere
Eingangsbesoldung zum 1. Januar 2018 vollständig entfallen.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Die Anpassung soll im Jahr 2017 linear 1,8 Prozent, mindestens 75 Euro monat-
lich abzüglich des Verminderungsbetrages nach § 17 Absatz 2 Satz 1 des Landes-
besoldungsgesetzes Baden-Württemberg, und im Jahr 2018 linear weitere 2,675
Prozent betragen. Die Anwärtergrundbeträge sollen im Jahr 2017 um 35 Euro und
im Jahr 2018 um weitere 35 Euro erhöht werden. Es wird zudem die Gelegenheit
ergriffen, notwendige Änderungen bei den versorgungsrechtlichen Regelungen zu
Pflegezuschlägen (§§ 67 und 95 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-
Württemberg) vorzunehmen.

C .  A l t e r n a t i v e n

Verschiedene Alternativen hinsichtlich Zeitpunkt und Prozentsatz der Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung sind denkbar. Die vorgesehenen Regelungen
entsprechen der Vereinbarung der Landesregierung vom 17. März 2017 mit dem
BBW – Beamtenbund Tarifunion sowie dem Verein der Richter und Staatsanwäl-
te in Baden-Württemberg e. V. 

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Die Mehrausgaben für Besoldung und Versorgung gegenüber dem Jahr 2016 be-
tragen beim Land im Jahr 2017 rund 169,4 Millionen Euro, im Jahr 2018 rund
495 Millionen Euro und ab dem Jahr 2019 rund 630,7 Millionen Euro. Die Mehr-
kosten im kommunalen Bereich betragen rund 26,3 Millionen Euro im Jahr 2017,
rund 76,7 Millionen Euro im Jahr 2018 und ab dem Jahr 2019 rund 97,8 Millio-
nen Euro. Durch die Abschaffung der besonderen Eingangsbesoldung entstehen
ab 2018 zusätzlich jährliche Mehrausgaben von rund 57,8 Millionen Euro beim
Land sowie nicht näher bezifferbare Mehrkosten im kommunalen Bereich.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium                                                              Stuttgart, 20. Juni 2017
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Landesverfassung den
von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes über die Anpas-
sung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2017/2018
(BVAnpGBW 2017/2018) mit Begründung und Vorblatt. Ich bitte, die Beschluss -
fassung des Landtags herbeizuführen. Federführend ist das Finanzministerium zu-
ständig.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz über die Anpassung 

von Dienst- und Versorgungsbezügen 

in Baden-Württemberg 2017/2018 

(BVAnpGBW 2017/2018)

Artikel 1

Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versor-
gungsbezügen in Baden-Württemberg 2017/2018

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1. die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Ge-
meinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. die Richterinnen und Richter des Landes, 

3. die Empfängerinnen und Empfänger von Amtsbezü-
gen des Landes und

4. die Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen.

Ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amten und die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter
des Landes.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Empfängerinnen und
Empfänger von Versorgungsbezügen aus dem in Absatz 1
genannten Personenkreis sowie für Anspruchsberechtig-
te auf Alters- und Hinterbliebenengeld.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2

Besoldungsanpassung 2017

(1) Es erhöhen sich 

1. um 1,8 Prozent

    a) die Grundgehaltssätze,

    b) die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württem-
berg (LBesGBW) an den regelmäßigen Besol-
dungsanpassungen teilnehmen,
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    c) der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,

    d) die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

    e) die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie

2. um 35 Euro die Anwärtergrundbeträge.

Die Grundgehaltssätze werden mindestens um einen Pro-
zentsatz erhöht, der einem Erhöhungsbetrag von 75 Euro
entspricht, jedoch um 0,2 Prozentpunkte vermindert ist.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1. die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zu-
schüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen und
Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer,

2. die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bun-
desbesoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

    a) Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

    b) Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage so-
wie

3. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

Für die Grundgehaltssätze in Satz 1 Nummer 1 gilt Ab-
satz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Der Erhöhungssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
ist nach § 17 Absatz 2 Satz 1 LBesGBW um 0,2 Prozent
vermindert.

(4) Die Erhöhung erfolgt für die Besoldungsgruppen A 5
bis A 9 und die Anwärterinnen und Anwärter zum 
1. März 2017, für die Besoldungsgruppen A 10 und A 11
zum 1. Mai 2017 und für die übrigen Besoldungsgrup-
pen zum 1. Juni 2017. Abweichend von Satz 1 erfolgt
die Erhöhung für die Stundensätze der Mehrarbeitsver-
gütung einheitlich zum 1. März 2017.

§ 3

Besoldungsanpassung 2018

(1) Es erhöhen sich 

1. um 2,675 Prozent

    a) die Grundgehaltssätze,

    b) die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5
LBesGBW an den regelmäßigen Besoldungsanpas-
sungen teilnehmen,

    c) der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,
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    d) die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

    e) die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie

2. um 35 Euro die Anwärtergrundbeträge.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1. die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zu-
schüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen und
Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer,

2. die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bun-
desbesoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

    a) Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

    b) Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage so-
wie

3. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

(3) Die Erhöhung erfolgt für die Besoldungsgruppen A 5
bis A 9 und die Anwärterinnen und Anwärter zum 
1. März 2018, für die Besoldungsgruppen A 10 und A 11
zum 1. Mai 2018 und für die übrigen Besoldungsgrup-
pen zum 1. Juni 2018. Abweichend von Satz 1 erfolgt
die Erhöhung für die Stundensätze der Mehrarbeitsver-
gütung einheitlich zum 1. März 2018.

§ 4

Versorgungsanpassung 2017

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 2 für die dort
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern
diese Grundlage der Versorgung sind; die Erhöhung er-
folgt für die Besoldungsgruppen A 1 bis A 4 entsprechend
der Erhöhung für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 9.

(2) Die Erhöhung nach § 2 gilt weiterhin entsprechend
für

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)
findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent -
sprechende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar -
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entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in
Satz 1 genannten Fällen werden die der Berechnung zu-
grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um
den Faktor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des
LBesGBW zugrunde liegt, vermindert sich das Grundge-
halt ab 1. März 2017 um 58,91 Euro, wenn ihren ruhege-
haltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der
Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des
Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 31. August
2006 gel tenden Fassung oder eine Strukturzulage nach 
§ 46 LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zu-
grunde gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 5

Versorgungsanpassung 2018

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 3 für die dort
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern
diese Grundlage der Versorgung sind; die Erhöhung er-
folgt für die Besoldungsgruppen A 1 bis A 4 entsprechend
der Erhöhung für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 9.

(2) Die Erhöhung nach § 3 gilt weiterhin entsprechend
für

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 LBeamtVGBW findet
bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 entsprechende
Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar -
entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in
Satz 1 genannten Fällen werden die der Berechnung zu-
grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um
den Faktor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
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bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des
LBesGBW zugrunde liegt, vermindert sich das Grundge-
halt ab 1. März 2018 um 60,49 Euro, wenn ihren ruhege-
haltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der
Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des
Bundes besoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006
gel tenden Fassung oder eine Strukturzulage nach § 46
LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde
gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 6

Anpassung des Alters- und 
Hinterbliebenengeldes 2017/2018

Für das Alters- und Hinterbliebenengeld sind § 4 Absatz 1
bis 3 sowie § 5 Absatz 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

§ 7

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich 
nach der Ehescheidung 2017

(1) Der Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht -
lichen Versorgungsbezüge nach § 13 Absatz 2 Satz 2 und
§ 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW beträgt 1,7 Prozent;
§ 2 Absatz 4 Satz 1 findet entsprechende Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

§ 8

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich 
nach der Ehescheidung 2018

(1) Der Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht -
lichen Versorgungsbezüge nach § 13 Absatz 2 Satz 2 und
§ 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW beträgt 2,575 Prozent;
§ 3 Absatz 3 Satz 1 findet entsprechende Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.
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Artikel 2

Aufhebung der Regelung über die besondere Eingangs-
besoldung und sonstige Änderungen des Landes -

besoldungsgesetzes Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch
Artikel ... des Gesetzes vom ... (GBl. S. ..., ...) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 23 wird aufgehoben.

2. Die Anlagen 6 bis 13 und 15 erhalten die aus dem An-
hang 1 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 3

Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 
Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württemberg
vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), die zuletzt durch
Artikel ... des Gesetzes vom ... (GBl. S. ..., ...) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1
Nummer 2 und 4 wird jeweils die Angabe „3,29 Euro“
durch die Angabe „3,35 Euro“ ersetzt.

2. In § 13 wird die Angabe „1,58 Euro“ durch die Anga-
be „1,61 Euro“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 18 der Verordnung vom 23. Februar
2017 (GBl. S. 99, 101) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. § 67 wird wie folgt geändert:

    a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

        „Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der
Zeit der Pflege 2,44 Euro.“

    b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „die Hälfte
der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens je-
doch“ gestrichen.

2. § 95 wird wie folgt geändert:

    a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

        „Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der
Zeit der Pflege 2,44 Euro.“
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    b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „die Hälfte
der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens je-
doch“ gestrichen.

Artikel 5

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungs -
gesetzes Baden-Württemberg in 2017

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

    a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „92,69 Euro“
durch die Angabe „94,36 Euro“ ersetzt.

    b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

        aa) In Nummer 1 wird die Angabe „0,87 Euro“
durch die Angabe „0,89 Euro“ ersetzt.

        bb) In Nummer 2 wird die Angabe „0,64 Euro“
durch die Angabe „0,65 Euro“ ersetzt.

    c) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „2,58 Euro“
durch die Angabe „2,63 Euro“ ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

    a) In Absatz 2 wird die Angabe „2,44 Euro“ durch die
Angabe „2,48 Euro“ ersetzt.

    b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,87 Euro“
durch die Angabe „0,89 Euro“ ersetzt.

3. § 95 wird wie folgt geändert:

    a) In Absatz 2 wird die Angabe „2,44 Euro“ durch die
Angabe „2,48 Euro“ ersetzt.

    b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,87 Euro“
durch die Angabe „0,89 Euro“ ersetzt.

Artikel 6

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Die Anlagen 6 bis 13 und 15 des Landesbesoldungs -
gesetzes Baden-Württemberg vom 9. November 2010
(GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 2 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, erhalten die aus dem Anhang 2
zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2230

11

Artikel 7

Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung
Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württemberg
vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), die zuletzt durch
Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1
Nummer 2 und 4 wird jeweils die Angabe „3,35 Euro“
durch die Angabe „3,44 Euro“ ersetzt.

2. In § 13 wird die Angabe „1,61 Euro“ durch die Anga-
be „1,65 Euro“ ersetzt.

Artikel 8

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes Baden-Württemberg in 2018

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

    a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „94,36 Euro“
durch die Angabe „96,88 Euro“ ersetzt.

    b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

        aa) In Nummer 1 wird die Angabe „0,89 Euro“
durch die Angabe „0,91 Euro“ ersetzt.

        bb) In Nummer 2 wird die Angabe „0,65 Euro“
durch die Angabe „0,67 Euro“ ersetzt.

    c) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „2,63 Euro“
durch die Angabe „2,70 Euro“ ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

    a) In Absatz 2 wird die Angabe „2,48 Euro“ durch die
Angabe „2,55 Euro“ ersetzt.

    b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,89 Euro“
durch die Angabe „0,91 Euro“ ersetzt.

3. § 95 wird wie folgt geändert:

    a) In Absatz 2 wird die Angabe „2,48 Euro“ durch die
Angabe „2,55 Euro“ ersetzt.

    b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,89 Euro“
durch die Angabe „0,91 Euro“ ersetzt.
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Artikel 9 

Berechnungsvorschriften 

Bei der Berechnung der Erhöhungen sind sich ergebende
Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und Bruch-
teile von 0,5 und mehr aufzurunden.

Artikel 10

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2017 in
Kraft, soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Artikel 2 Nummer 1 tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

(3) Artikel 4 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in
Kraft.

(4) Artikel 6 bis 8 treten am 1. März 2018 in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Ergebnis der Verhandlungen der
Tarifvertragsparteien für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder
vom 17. Februar 2017 inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten, Richterin-
nen und Richter, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie Empfänge-
rinnen und Empfänger von Alters- und Hinterbliebenengeld übertragen werden.
Gemäß § 17 Absatz 2 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg
(LBesGBW) erfolgt die inhaltsgleiche Übertragung in der Zeit bis zum 31. De-
zember 2017 unter Abzug von 0,2 Prozentpunkten. Die Übertragung soll sowohl
im Jahr 2017 als auch im Jahr 2018 gegenüber den tarifvertraglich vereinbarten
Anpassungszeitpunkten zeitlich verschoben erfolgen. Zudem soll die besondere
Eingangsbesoldung nach § 23 LBesGBW zum 1. Januar 2018 vollständig entfal-
len. Durch den Gesetzentwurf soll die am 17. März 2017 getroffene Vereinbarung
der Landesregierung mit dem BBW – Beamtenbund Tarifunion und dem Verein
der Richter und Staatsanwälte Baden-Württemberg e. V. zur Übertragung der Ta-
rifergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 auf die Besoldung und Versorgung um-
gesetzt werden.

2. Wesentlicher Inhalt

Nach § 16 LBesGBW und § 11 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-
Württemberg (LBeamtVGBW) sind die Bezüge der Beamtinnen und Beamten,
Richterinnen und Richter, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie
der Anspruchsberechtigten auf Alters- und Hinterbliebenengeld regelmäßig an die
Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anzu-
passen. 

Die Dienst- und Versorgungsbezüge sind zuletzt durch das Gesetz über die An-
passung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/2016
vom 21. Juli 2015 (GBl. S. 663) angepasst worden. 

Die Tarifvertragsparteien für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Län-
der haben am 17. Februar 2017 eine Anpassung der Entgelte zum 1. Januar 2017
um linear 2,0 Prozent, mindestens um monatlich 75 Euro für Tabellenentgelte bis
3 200 Euro, vereinbart. Zum 1. Januar 2018 erfolgt eine Anpassung der Entgelte
um linear weitere 2,35 Prozent. Zudem wurde im Tarifbereich die Einführung 
einer neuen Stufe 6 in den Entgelttabellen für die Entgeltgruppe 9 bis 15 und 
KR 9 a bis KR 11 a in zwei Schritten zum 1. Januar 2018 und zum 1. Oktober 2018
vereinbart. Die monatlichen Ausbildungsentgelte sowie die Tarifentgelte der
Praktikantinnen und Praktikanten werden ab dem 1. Januar 2017 um einen Fest-
betrag in Höhe von 35 Euro sowie ab dem 1. Januar 2018 um einen weiteren Fest-
betrag in Höhe von 35 Euro erhöht.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Tarifergebnis inhaltsgleich und
zeitlich verschoben auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden. Bei
der Anpassung im Jahr 2017 erfolgt eine Verminderung der linearen Steigerung
und des Mindestbetrags um jeweils 0,2 Prozentpunkte gemäß § 17 Absatz 2
LBesGBW.

Die Besoldung und Versorgung soll im Jahr 2017 linear um 1,8 Prozent, jedoch
mindestens um 75 Euro monatlich abzüglich des Verminderungsbetrages nach 
§ 17 LBesGBW erhöht werden. Eine Beschränkung des Mindestbetrages auf
Grundgehälter bis 3 200 Euro erfolgt abweichend vom Tarifergebnis nicht, sodass
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sich der Mindestbetrag bei allen Grundgehältern unterhalb von 3 750 Euro aus-
wirkt. Die Anwärtergrundbeträge sollen um 35 Euro erhöht werden. Die Er-
höhung soll für die Besoldungsgruppen bis A 9 und die Anwärterinnen und An-
wärter zum 1. März 2017, für die Besoldungsgruppen A 10 und A 11 zum 1. Mai
2017 sowie für die übrigen Besoldungsgruppen zum 1. Juni 2017 erfolgen.

Die Besoldung und Versorgung soll im Jahr 2018 linear um weitere 2,675 Prozent
erhöht werden. Dieser lineare Steigerungssatz setzt sich aus der tarifvertraglich
vereinbarten linearen Anpassung um 2,35 Prozent zuzüglich weiterer 0,325 Pro-
zentpunkte zusammen. Die Anpassung um weitere 0,325 Prozentpunkte erfolgt
im Hinblick auf die im Tarifbereich vereinbarte Einführung einer neuen Stufe 6,
die auch im Bereich der Besoldung und Versorgung eine Entsprechung finden
soll. Die Anwärtergrundbeträge sollen um weitere 35 Euro erhöht werden. Die Er-
höhung soll für die Besoldungsgruppen bis A 9 und die Anwärterinnen und Anwär-
ter mit Wirkung vom 1. März 2018, für die Besoldungsgruppen A 10 und A 11 zum
1. Mai 2018 sowie für die übrigen Besoldungsgruppen zum 1. Juni 2018 erfolgen.
Die besondere Eingangsbesoldung soll zum 1. Januar 2018 vollumfänglich ent -
fallen. Der Gesetzentwurf sieht dementsprechend die Aufhebung des § 23
LBesGBW zum 1. Januar 2018 vor.

Es wird zudem die Gelegenheit ergriffen, notwendige Änderungen bei den versor-
gungsrechtlichen Regelungen zu Pflegezuschlägen (§§ 67, 95 LBeamtVGBW)
vorzunehmen.

3. Verfassungsrechtliche Ausführungen

3.1 Allgemein

Der Gesetzgeber hat bei der Besoldung und Versorgung einen weiten Gestal-
tungsspielraum. Er ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht ver-
pflichtet, Tarifabschlüsse spiegelbildlich auf den Beamtenbereich zu übertragen.
Zudem besteht keine Verpflichtung, die Bezüge aller Besoldungs- und Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger in identischem Umfang anzupassen. Bei
der Entscheidung über die Modalitäten der Übertragung von Tarifergebnissen auf
den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter
darf der Gesetzgeber auch die Finanzlage der öffentlichen Haushalte ergänzend
mitberücksichtigen.

Mit Blick auf das finanzpolitische Ziel der Einhaltung der grundgesetzlichen
Schuldenbremse und der hierfür erforderlichen stufenweise Rückführung des De-
fizits des Landeshaushaltes auf null ist eine Haushaltskonsolidierung unumgäng-
lich. Mit einem Anteil von rund 40 Prozent bilden die Personalausgaben nach wie
vor den größten Ausgabenblock des Landes und sollen daher von Einsparmaß -
nahmen nicht ausgenommen werden. Vor dem Hintergrund der bei einer zeit- und
inhaltsgleichen Übertragung des Tarifergebnisses entstehenden, hohen zusätz -
lichen Mehrbelastung des Landeshaushaltes soll daher das Tarifergebnis zwar in-
haltsgleich, jedoch moderat zeitlich verschoben auf die Beamtinnen und Beamten,
Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
übertragen werden. Hierdurch wird jeweils in den Jahren, in welchen die Ver-
schiebung erfolgt, ein temporärer Spareffekt erzielt.

Durch die Zugrundelegung der linearen Steigerungssätze des Tarifergebnisses für
den öffentlichen Dienst der Länder beziehungsweise im Jahr 2018 eines um 0,325
Prozentpunkte erhöhten Steigerungssatzes erfolgt die Anpassung der Besoldungs-
und Versorgungsbezüge im Gleichklang mit der allgemeinen Entwicklung der
Einkommensverhältnisse. Für die Empfängerinnen und Empfänger von Bezügen
aus den Besoldungsgruppen bis einschließlich A 9 sowie für die Anwärterinnen
und Anwärter erfolgt eine zeitliche Verschiebung um zwei Monate. Für die Emp-
fängerinnen und Empfänger von Bezügen aus den Besoldungsgruppen A 10 und 
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A 11 erfolgt eine zeitliche Verschiebung um vier Monate, für die Empfängerinnen
und Empfänger von Bezügen aus den übrigen Besoldungsgruppen erfolgt eine
zeitliche Verschiebung um fünf Monate. Die zeitliche Verschiebung der Anpas-
sung wirkt sich lediglich auf den Zeitraum der Verschiebung aus. Die gegenüber
dem Tarifergebnis um zwei, vier beziehungsweise um fünf Monate verzögerte
Anpassung führt nicht zu einer dauerhaften Abkoppelung der Besoldungs- und
Versorgungsbezüge von der allgemeinen Entwicklung der wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Verhältnisse, was sich an den nachfolgenden Ausführungen zu den
vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Parametern, anhand derer die Ver-
fassungsmäßigkeit der Besoldung zu überprüfen ist, zeigt.

3.2 Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2015 – 2 BvL 17/09 u. a. –
sowie Beschluss des BVerfG vom 17. November 2015 – 2 BvL 19/09 u. a. –

Das Alimentationsniveau in Baden-Württemberg entspricht unter Einbeziehung
der Regelungen dieses Gesetzentwurfs den Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts zur amtsangemessenen Alimentation. 

Mit Urteil vom 5. Mai 2015 – 2 BvL 17/09 u. a. – hat das Bundesverfassungsge-
richt die Kriterien konkretisiert, nach denen die Besoldung der Richterinnen und
Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf ihre Vereinbarkeit mit
dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation zu überprüfen ist. Die dabei
aufgestellten Grundsätze hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss
vom 17. November 2015 – 2 BvL 19/09 u. a. – als auf die Besoldung in der Besol-
dungsordnung A übertragbar angesehen.

Auf einer ersten Prüfungsstufe sind fünf Parameter mit indizieller Bedeutung her-
anzuziehen; die Vermutung für eine verfassungswidrige Unteralimentation be-
steht, wenn mindestens drei davon erfüllt sind. Die Parameter sind eine deutliche
Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung und der Entwicklung der Tarif-
löhne im öffentlichen Dienst, des Nominallohnindex, des Verbraucherpreisindex
sowie ein systeminterner Besoldungsvergleich und ein Quervergleich mit der Be-
soldung des Bundes beziehungsweise der anderen Bundesländer. 

Eine deutliche Differenz in oben aufgeführtem Sinne liegt nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts in der Regel vor, wenn die Differenz zwischen der
Tarifentwicklung einerseits und der Besoldungsentwicklung andererseits mehr als
5 Prozent des Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt. Gleiches gilt bei der
Betrachtung des Nominallohnindex und des Verbraucherpreisindex. Betrach-
tungszeitraum ist jeweils die Entwicklung über einen Zeitraum von 15 Jahren in-
klusive des zu prüfenden Kalenderjahres. Beim systeminternen Besoldungs -
vergleich liegt ein Indiz für einen Verstoß in der Regel bei einer Abschmelzung
der Abstände zwischen zwei vergleichbaren Besoldungsgruppen um mindestens
10 Prozent in den zurückliegenden fünf Jahren vor. Eine erhebliche Gehaltsdiffe-
renz zum Durchschnitt der Bezüge der jeweiligen Besoldungsgruppe im Bund
und bei den anderen Bundesländern ist dann anzunehmen, wenn das maßgebliche
jähr liche Bruttoeinkommen einschließlich etwaiger Sonderzahlungen um mindes -
tens 10 Prozent unter dem Durchschnitt des Bundes und der Bundesländer im
gleichen Zeitraum liegt.

Auf einer zweiten Prüfungsstufe kann die sich aus der ersten Prüfungsstufe erge-
bende Vermutung durch Berücksichtigung weiterer Kriterien im Rahmen einer
Gesamtabwägung widerlegt oder weiter erhärtet werden. Auf einer dritten Prü-
fungsstufe ist gegebenenfalls eine Abwägung mit kollidierenden verfassungs-
rechtlichen Wertentscheidungen wie dem Verbot der Neuverschuldung herbeizu-
führen; im Ausnahmefall kann eine Unteralimentation verfassungsrechtlich ge-
rechtfertigt werden.

Das BVAnpGBW 2017/2018 regelt die Besoldungs- und Versorgungsanpassung
für die Jahre 2017 und 2018. Die Ermittlungen zu den oben aufgeführten fünf Pa-
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rametern haben daher bezogen auf das Kalenderjahr 2017 zu erfolgen. Eine Be-
rechnung für 2018 ist nicht möglich, weil die statistischen Daten zur Entwicklung
des Nominallohnindex und des Verbraucherpreisindex sowie die Besoldungshöhe
beim Bund und den übrigen Bundesländern für das Jahr 2018 nicht valide vorherge-
sagt werden können. Nachdem der Nominallohnindex und der Verbraucherpreisin-
dex für das Gesamtjahr 2017 noch nicht vorliegen, wird zur Ermittlung dieser Indi-
zes der jeweilige Steigerungswert des Jahres 2016 auch für das Jahr 2017 angesetzt.

Besoldungsentwicklung bezogen auf das Prüfjahr 2017

Die Entwicklung der Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen in Baden-
Württemberg ist für den hier zu betrachtenden Zeitraum der Jahre 2003 bis 2017
nachfolgend angegeben. 

Die Grundgehaltssätze wurden durch Artikel 1 bis 3 BBVAnpG 2003/2004 vom 
10. September 2003 (BGBl I S. 1798) zum 1. April/1. Juli 2003 um 2,4 Prozent,
zum 1. April 2004 um 1,0 Prozent und zum 1. August 2004 um 1,0 Prozent, durch
Artikel 1 §§ 4 und 8 BVAnpG 2008 vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538) zum 
1. Januar 2008 um 1,5 Prozent und zum 1. August/1. November 2008 um 1,4 Pro-
zent, durch §§ 2 und 3 BVAnpGBW 2009/2010 vom 19. Oktober 2009 (GBl. 
S. 487) zum 1. März 2009 um 3,0 Prozent und zum 1. März 2010 um 1,2 Prozent,
durch § 2 BVAnpGBW 2011 vom 15. März 2011 (GBl. S. 103) zum 1. April 2011
um 2,0 Prozent, durch Artikel 1 § 2 BVAnpGBW 2012 vom 14. Februar 2012
(GBl. S. 28), zum 1. März/1. August 2012 um 1,2 Prozent, durch Artikel 1 §§ 2
und 3 BVAnpGBW 2013/2014 vom 16. Juli 2013 (GBl. S. 185) zum 1. Juli/1. Ok-
tober 2013 beziehungsweise zum 1. Januar 2014 um 2,45 Prozent und zum 1. Ju-
li/1. Oktober 2014 beziehungsweise zum 1. Januar 2015 um 2,75 Prozent sowie
durch Artikel 1 § 2 BVAnpGBW 2015/2016 vom 16. Juli 2015 (GBl. S. 663) zum
1. März/1. Juli/1. November 2015 um 1,9 Prozent und zum 1. März/1. Juli/1. No-
vember 2016 um 2,1 Prozent erhöht. Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sol-
len die Grundgehaltssätze zum 1. März, 1. Mai beziehungsweise 1. Juni 2017 um
1,8 Prozent sowie zum 1. März, 1. Mai beziehungsweise 1. Juni 2018 um weitere
2,675 Prozent erhöht werden.

Durch das Gesetz zur Regelung des Rechts der Sonderzahlungen in Baden-Würt-
temberg vom 29. Oktober 2003 (GBl. S. 693) wurde die Höhe der Sonderzahlun-
gen von 86,31 % auf 63,96 % reduziert. Durch das Gesetz zur Integration der Son-
derzahlungen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008 und zur
Änderung weiterer Rechtsvorschriften vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538) er-
folgte eine weitere Reduzierung der Höhe der Sonderzahlungen von 63,96 % auf
50,04 %.

Aufgrund der oben aufgeführten Besoldungsanpassungen und der Reduzierung
der Höhe der Sonderzahlungen ergibt sich für den Zeitraum 2003 bis 2017 nach-
folgende Besoldungsentwicklung. Hierbei ist eine gesonderte Betrachtung für Be-
soldungsgruppen ab A 12 sowie in den Landesbesoldungsordnungen B, R, W und
C kw aufgrund der zeitlich verschobenen Besoldungsanpassungen der Jahre 2013
und 2014 nicht erforderlich, weil diese zeitlichen Verschiebungen bezogen auf
das hier zu prüfende Kalenderjahr 2017 keine Auswirkung entfalten.
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1 Auswirkung der Reduzierung der Sonderzahlung durch das Gesetz zur Regelung des Rechts der

Sonderzahlungen in Baden-Württemberg vom 29. Oktober 2003 (GBl. S. 693) von 86,31 % auf

63,96 %.

2 Auswirkung der Reduzierung der Sonderzahlung durch das Gesetz zur Integra tion der Sonder-

zahlungen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008 und zur Änderung weiterer

Rechtsvorschriften vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538) von 63,96 % auf 50,04 %.
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Entwicklung der Tariflöhne für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der
Länder bezogen auf das Prüfjahr 2017

Die Entwicklung der Tariflöhne gemäß der in den jeweiligen Tarifabschlüssen
vereinbarten linearen Entgeltsteigerungen ist in der folgenden Tabelle angegeben:
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Entwicklung des Nominallohnindex und des Verbraucherpreisindex bezogen auf
das Prüfjahr 2017

Die Entwicklung der beiden Indizes für Baden-Württemberg ist in der nachfol-
genden Tabelle angegeben. Quelle bezüglich des Nominallohnindex sind aktuelle
Angaben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. Die Entwicklung des
Verbraucherpreisindex ist der entsprechenden Statistik des Statistischen Landes-
amts Baden-Württemberg entnommen. Nachdem der Nominallohnindex und der
Verbraucherpreisindex für das Gesamtjahr 2017 noch nicht vorliegen, wird zur
Ermittlung dieser Indizes der jeweilige Steigerungswert des Jahres 2016 auch für
das Jahr 2017 angesetzt.

1 Der Steigerungssatz für 2017 liegt noch nicht vor. Es wurde der Steigerungssatz des Jahres 2016

auch für das Jahr 2017 angesetzt.

Berechnung der ersten drei Parameter

Die Berechnung der ersten drei Parameter hat anhand der hierzu vom Bundesver-
fassungsgericht vorgegebenen Formel zu erfolgen (vgl. Randnummer 144 in dem
oben aufgeführten Urteil vom 5. Mai 2015 beziehungsweise Randnummer 127 in
dem oben aufgeführten Beschluss vom 17. November 2015):

Danach stellt sich die Differenz zwischen der Entwicklung der Tarifeinkommen,
des Nominallohnindex und des Verbraucherpreisindex (100 + x) einerseits und
der Besoldungsentwicklung andererseits (100 + y) in Relation zur Besoldungsent-
wicklung wie folgt dar:
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Die Differenz zwischen der Entwicklung der Tarifeinkommen, des Nominallohn-
index und des Verbraucherpreisindex einerseits und der Besoldungsentwicklung
andererseits beträgt damit in Relation zur Besoldungsentwicklung im Zeitraum
2003 bis 2017 4,1 Prozent bezogen auf die Tarifentwicklung, 4,6 Prozent bezogen
auf den Nominallohnindex und -3,3 Prozent bezogen auf die Verbraucherpreisent-
wicklung.

Somit ergibt sich aus den ersten drei Parametern für das Prüfjahr 2017 keine Ver-
mutung für eine verfassungswidrige Unteralimentation.

Vierter Parameter: Systeminterner Vergleich

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. Mai 2015 hinsichtlich
des systeminternen Vergleichs zu Nordrhein-Westfalen die Grundgehaltssätze der
Besoldungsgruppen A 5, A 9 und A 13 (jeweils Endstufe) mit der Besoldungs-
gruppe R 1 (Endstufe) verglichen. Für Baden-Württemberg ergibt sich bei diesem
Vergleich der Summe der Grundgehälter im Jahr 2012 zu der Summe der Grund-
gehälter im Jahr 2017 unter Einbeziehung der Regelungen dieses Gesetzentwurfs,
dass eine nennenswerte Abschmelzung der Abstände zwischen der Besoldungs-
gruppe R 1 und den Besoldungsgruppen A 5, A 9 und A 13 jeweils nicht gegeben
ist. So betrug der Abstand zwischen R 1 und A 5 im Jahr 2012 rund 59,6 Prozent,
im Jahr 2017 beträgt der Abstand rund 59,1 Prozent. Der Abstand zwischen R 1
und A 9 beträgt im Jahr 2012 rund 49,0 Prozent, im Jahr 2017 beträgt der Abstand
rund 48,9 Prozent. Der Abstand zwischen R 1 und A 13 beträgt im Jahr 2012 rund
22,1 Prozent, im Jahr 2017 beträgt der Abstand rund 22,0 Prozent. Auch beim
Vergleich weiterer Besoldungsgruppen liegt eine nennenswerte Abschmelzung
nicht vor. 

Aus dem vierten Parameter ergibt sich somit für das Prüfjahr 2017 kein Indiz für
eine Verfassungswidrigkeit der Alimentation. 

Fünfter Parameter: Vergleich mit der Besoldung beim Bund und den anderen
Bundesländern

Die Höhe der Besoldung beim Bund und den übrigen Bundesländern liegt für das
Jahr 2017 noch nicht vor. Entsprechende Daten werden regelmäßig zu Beginn des
jeweiligen Folgejahres erhoben. Hilfsweise erfolgt daher ein Vergleich der Be -
züge im Bund und bei den übrigen Bundesländern anhand der Daten für das Ka-
lenderjahr 2016 (Summe Jahresbesoldung 2016 mit Grundgehalt aus Endstufe,
allgemeiner Stellenzulage, Einmalzahlungen und Sonderzahlungen; ohne Amts-
zulagen, familienbezogene Besoldungsbestandteile sowie alle sonstigen Besol-
dungsbestandteile). Die Daten für 2016 sind in der folgenden Tabelle angegeben.
Bei dieser Betrachtung ergibt sich, dass die Besoldung in Baden-Württemberg je-
weils über dem Durchschnitt der Besoldungshöhe des Bundes und der übrigen
Bundesländer lag. Wenngleich die Daten für 2017 noch nicht vorliegen kann da-
von ausgegangen werden, dass auch für 2017 beim fünften Parameter keine Ver-
mutung für eine verfassungswidrige Unteralimentation vorliegen würde, weil Ba-
den-Württemberg bezüglich des Kalenderjahres 2016 über dem Durchschnitt
liegt, die lineare Steigerung des Tarifergebnisses für 2017 abzüglich der Versor-
gungsrücklage übernommen werden soll und lediglich moderate zeitliche Ver-
schiebungen von zwei, vier beziehungsweise fünf Monaten vorgesehen sind.
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Gesamtabwägung zu den fünf Parametern

Die obigen Angaben zeigen, dass in Baden-Württemberg bei allen fünf vom Bun-
desverfassungsgericht vorgegebenen Parametern ein Indiz für eine evidente Miss -
achtung des Alimentationsgebotes bezogen auf das Jahr 2017 nicht gegeben ist.
Bereits auf dieser ersten Prüfungsstufe ergibt sich somit, dass die Besoldung in
Baden-Württemberg im Jahr 2017 unter Einbeziehung der Regelungen des Ent-
wurfs des BVAnpGBW 2017/2018 als verfassungskonform anzusehen ist.
Weiter hin ist nach heutigem Stand nicht bekannt, wie sich der Nominallohn und
die Verbraucherpreise in Zukunft entwickeln werden. Wenngleich die Verände-
rung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat
in den ersten Monaten des Jahres 2017 mit plus 1,9 Prozent im Januar 2017 und
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mit plus 2,2 Prozent im Februar 2017 höher liegt als die auch für 2017 angesetzte
Steigerungsrate des Jahres 2016 (plus 0,4 Prozent), ergibt sich hieraus kein Be-
darf für eine höhere Besoldungsanpassung, weil auch bei unterstellter Steigerung
der Verbraucherpreise von 2,2 Prozent für das Gesamtjahr 2017 der entsprechen-
de Parameter weiterhin eingehalten würde. Anhaltspunkte, die aufgrund der noch
nicht bekannten Entwicklung der relevanten, volkswirtschaftlichen Indizes eine
höhere Besoldungsanpassung für das Jahr 2018 erforderlich erscheinen lassen,
sind nicht ersichtlich, zumal bereits eine gegenüber dem Tarifergebnis um 0,325
Prozentpunkte höhere lineare Steigerung erfolgen soll. 

Mindestabstand zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Beschluss vom 17. November 2015 
– 2 BvL 19/09 u. a. – in den Randnummern 93 ff. Ausführungen zum Mindestab-
stand der Besoldung zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum aufgenommen.
Danach ist zu prüfen, ob ein solcher Mindestabstand unterschritten wäre, wenn
die Besoldung um weniger als 15 Prozent über dem sozialhilferechtlichen Bedarf
läge. Das Bundesverfassungsgericht führt weiter aus, dass bei der Berechnung an-
gesichts der seit 1. Januar 2009 bestehenden Pflicht zum Abschluss einer Krank-
heitskostenversicherung die Mindestbeiträge einer Krankheitskostenversicherung
von den Nettobezügen einer Beamtin oder eines Beamten möglicherweise in Ab-
zug zu bringen sein werden. In diesem Zusammenhang könne es auch darauf an-
kommen, so das Bundesverfassungsgericht, ob die Dienstbezüge generell aus -
reichen, um als Alleinverdiener den angemessenen Lebensunterhalt einer vierköp-
figen Familie durchgängig aufzubringen.

Zur Ermittlung des sozialhilferechtlichen Existenzminimums hat das Bundesver-
fassungsgericht in seiner Entscheidung zur Alimentation von Beamtinnen und Be-
amten sowie Richterinnen und Richtern mit mehr als zwei Kindern auf den als
Unterrichtung durch die Bundesregierung vorgelegten Bericht vom 2. Februar
1995 über die Höhe des Existenzminimums von Kindern und Familien im Jahr
1996 (Bundestagsdrucksache 13/381) Bezug genommen (vgl. BVerfG, Beschluss
vom 24. November 1998, – 2 BvL 26/91 u. a. –, Rn. 58). Dieser Bericht liegt als
11. Existenzminimumbericht vom 2. November 2016 aktuell auch für das Jahr
2018 vor (Bundestagsdrucksache 18/10220). Der Bericht schlüsselt das Existenz-
minimum nach den im Jahr 2018 geltenden sozialhilferechtlichen Regelsätzen für
Partner in Paarhaushalten, den nach Altersstufen gewichteten Regelsätzen für
Kinder, den durchschnittlichen Bildungs- und Teilhabebedarfen sowie den durch-
schnittlichen Kosten der Unterkunft sowie Heizkosten, jeweils getrennt für Er-
wachsene und Kinder, im Einzelnen auf. Der Bericht enthält auch entsprechende
Angaben für das Kalenderjahr 2017. Nachdem das Wohnkostenniveau in Baden-
Württemberg über dem durchschnittlichen Wohnkostenniveau des Bundes liegt,
wurde für den Ansatz der Bruttokaltmieten ein Aufschlag von 7,3 Prozent vorge-
nommen. Dieser Aufschlag ergibt sich aufgrund eines Vergleichs der Wohnkos -
ten gemäß der Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2015 des
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg mit den Werten der entsprechen-
den Statistik des Statistischen Bundesamtes für ganz Deutschland. 

Dem so ermittelten Betrag des sozialhilferechtlichen Existenzminimums ist die
Bruttobesoldung einschließlich der familienbezogenen Gehaltsbestandteile ab-
züglich der steuerlichen Belastungen zuzüglich des (als Nettobetrag gewährten)
staatlichen Kindergeldes sowie abzüglich der aus dem Nettoeinkommen zu be-
streitenden Kosten für eine unter Berücksichtigung der beamtenrechtlichen Bei-
hilfe abzuschließende private Kranken- und Pflegepflichtversicherung gegenüber-
zustellen. 

Die Kosten einer an den individuellen Beihilfesatz anzupassenden Krankenver -
sicherung sind neben der bestehenden Pflegepflichtversicherung zu berücksichti-
gen, weil das Krankheitsrisiko nur mit einer solchen Versicherung vollständig ab-
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gedeckt wird. Dementsprechend ist auch für Beamtinnen und Beamte der Ab-
schluss einer privaten Krankenversicherung seit dem 1. Januar 2009 obligato-
risch. Die Bemessungssätze für Beamtinnen und Beamte des Landes betragen, so-
weit sie nicht der Heilfürsorge unterfallen, 50 Prozent für beihilfeberechtigte Per-
sonen sowie für berücksichtigungsfähige Personen (Ehegatten und Lebenspartner)
und 80 Prozent für berücksichtigungsfähige Kinder sowie Vollwaisen. Für Beam-
tinnen und Beamte, die bereits am 31. Dezember 2012 einen Beihilfeanspruch im
Geltungsbereich der Beihilfeverordnung des Landes erlangt hatten, betragen die
Bemessungssätze 50 Prozent für beihilfeberechtigte Personen, 70 Prozent für bei-
hilfeberechtigte Personen, die den Familienzuschlag für zwei oder mehr Kinder
erhalten sowie mit dem Eintritt in den Ruhestand, 70 Prozent für berücksichti-
gungsfähige Personen (Ehegatten und Lebenspartner) und 80 Prozent für berück-
sichtigungsfähige Kinder sowie Vollwaisen. Die Höhe der danach für eine Ver -
sicherung anzusetzenden Versicherungsprämie hängt von verschiedenen versiche-
rungsmathematischen Variablen ab. Hierzu gehören im Wesentlichen das zu ver-
sichernde Risiko, das Eintrittsalter beim Versicherungsbeginn, gegebenenfalls
aufgetretene Vorerkrankungen, Altersrückstellungen, in Betracht kommende
Wahlleistungen, Eigenbehalte und Beihilfeergänzungstarife. 

Beim Ansatz der Krankenversicherungsbeiträge sind die dargestellten, schwieri-
gen und auch höchst individuellen Kalkulationen von Krankenversicherungsprä-
mien zu berücksichtigen. Für die Absicherung einer vierköpfigen Familie in
Krankheits- und Pflegefällen wird daher ein Durchschnittsbetrag in Höhe von ins-
gesamt rund 500 Euro pro Monat zugrunde gelegt (bezüglich der Beihilfebemes-
sungssätze für ab dem 1. Januar 2013 erstmals beihilfeberechtigte Beamtinnen
und Beamte). Dieser Betrag basiert auf Werten, die vom Bundesinnenministerium
für Bundesbeamtinnen und -beamte erhoben wurden. Mit Blick auf das gegenüber
dem Bund abweichende Beihilferecht wurde der vom Bundesinnenministerium
erhobene Monatsbeitrag für Baden-Württemberg um rund 50 Prozent angehoben.

Die nachfolgende Übersicht zeigt für das Jahr 2017, dass die durch das Besol-
dungsrecht gewährleistete Alimentation auch in der Eingangsstufe der untersten
Besoldungsgruppe den erforderlichen Abstand zum Grundsicherungsniveau wahrt
(unter Zugrundelegung von Kranken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträgen für
ab dem 1. Januar 2013 erstmals beihilfeberechtigte Beamtinnen und Beamte).
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Die Nettobesoldung liegt um mindestens 15 Prozent über dem sozialhilferecht -
lichen Existenzminimum, sodass eine weitere Prüfung, ob der Mindestabstand
zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum unterschritten sein könnte, nicht er-
forderlich ist.

4. Alternativen

Bei der Übertragung des Tarifergebnisses auf die Besoldung und Versorgung
kommen grundsätzlich verschiedene Vorgehensweisen in Betracht. Dies betrifft
sowohl den Zeitpunkt der Anpassungen als auch deren prozentuale Höhe. Mit der
Übernahme der tarifvertraglich vereinbarten Steigerungssätze und des Mindestbe-
trages im Jahr 2017 (abzüglich der Verminderung nach § 17 Absatz 2 LBesGBW)
sowie durch die gegenüber dem Tarifbereich um 0,325 Prozentpunkte höhere 
lineare Steigerung im Jahr 2018 bei gleichzeitiger moderater zeitlicher Verschie-
bung um jeweils zwei, vier beziehungsweise fünf Monate im Jahr 2017 und im
Jahr 2018 sind jedoch insgesamt ausgewogene Regelungen vorgesehen. Durch
den vorliegenden Gesetzentwurf werden die vom Bundesverfassungsgericht ent-

brutto

netto

_____________________________________

1 Beamtin/Beamter, verheiratet, Ehepartner/-in nicht berufstätig, zwei Kinder unter 18 Jahren.
2 Ehepaar mit zwei Kindern unter 18 Jahren nach dem 11. Existenzminimumbericht, vgl. Bun-

destagsdrucksache 18/10220. 
3 Nach diesem Gesetzentwurf ab dem 1. März 2017 maßgebliche Beträge.
4 Ansatz lt. 11. Existenzminimumbericht zzgl. 7,3 Prozent.
5 Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag: Steuerklasse III unter Berücksichtigung

von 2,0 Kinderfreibeträgen sowie Beiträgen zur privaten Kranken- und Pflegepflichtversiche-
rung in Höhe von 500 Euro monatlich.
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wickelten Vorgaben zur Alimentation beachtet. Durch die im Jahr 2018 gegen -
über dem Tarifbereich um 0,325 Prozentpunkte höhere lineare Steigerung erfah-
ren die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie die Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger zudem eine besondere Wertschätzung.
Gleichzeitig werden haushalterische Belange berücksichtigt, indem durch die
zeitlichen Verschiebungen einmalige Spareffekte im Jahr 2017 und im Jahr 2018
eintreten. Durch die Abschaffung der abgesenkten Eingangsbesoldung in einem
Schritt zum 1. Januar 2018 soll zudem ein deutliches Signal zur Steigerung der
Attraktivität des öffentlichen Dienstes gesetzt werden. 

5. Nachhaltigkeitscheck

Der Gesetzentwurf betrifft nur die dienstlichen Belange eines abgegrenzten Per-
sonenkreises, der durch das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg und
das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg vorgegeben ist. Er-
hebliche Auswirkungen auf die ökonomischen, ökologischen und sozialen Ver-
hältnisse ergeben sich somit nicht. Von einem Nachhaltigkeitscheck gemäß Num-
mer 4.3.4 der VwV Regelungen konnte daher abgesehen werden.

6. Finanzielle Auswirkungen

Die Anpassung 2017 führt im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 zu Mehrausga-
ben im Bereich Besoldung und Versorgung inklusive Zuführung an die Versor-
gungsrücklage beim Land von rund 169,4 Millionen Euro. Die Anpassung 2018
führt unter Berücksichtigung der linearen Steigerung für das Jahr 2017 zu Mehr-
ausgaben im Bereich Besoldung und Versorgung gegenüber 2016 von rund 495,0
Millionen Euro beim Land. Durch die Abschaffung der abgesenkten Eingangsbe-
soldung entstehen ab 2018 jährliche Mehrausgaben von rund 57,8 Millionen Euro
beim Land, sodass im Jahr 2018 insgesamt Mehrkosten in Höhe von 552,8 Millio-
nen Euro anfallen. Die Anpassung führt ab dem Jahr 2019 unter Berücksichtigung
der linearen Steigerungen für die Jahre 2017 und 2018 zu Mehrausgaben im Be-
reich Besoldung und Versorgung gegenüber 2016 von rund 630,7 Millionen Euro
beim Land. Zusammen mit den Kosten für die Abschaffung der abgesenkten Ein-
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gangsbesoldung in Höhe von jährlich rund 57,8 Millionen Euro fallen somit ab
2019 Mehrkosten in Höhe von 688,5 Millionen Euro an. 

Die Mehrkosten bei den Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechtes betragen rund 26,3
Millionen Euro im Jahr 2017, rund 76,7 Millionen Euro im Jahr 2018 und rund
97,8 Millionen Euro ab dem Jahr 2019. Durch die Abschaffung der abgesenkten
Eingangsbesoldung fallen Mehrkosten im kommunalen Bereich an, die aufgrund
der gegenüber dem Land unterschiedlichen Personalstruktur nicht näher beziffer-
bar sind.

B. Einzelbegründung

1. Zu Artikel 1 (Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen
in Baden-Württemberg 2017/2018)

Zu § 1 (Geltungsbereich)

Die Vorschrift regelt den Geltungsbereich des Gesetzes und den Empfängerkreis.
Sowohl der Geltungsbereich als auch der Kreis der Empfängerinnen und Empfän-
ger sind mit dem des Anpassungsgesetzes 2015/2016 identisch. 

Zu § 2 (Besoldungsanpassung 2017)

Zu Absatz 1

Nach dieser Vorschrift erhöhen sich die Grundgehaltssätze, die zu dynamisieren-
den Leistungsbezüge im Bereich der W-Besoldung, die Beträge des Familienzu-
schlages, die Amtszulagen, die Strukturzulage und die Vergütungssätze der Mehr-
arbeitsvergütung jeweils um 1,8 Prozent. Die Anwärtergrundbeträge werden um
jeweils 35 Euro erhöht. Bei der linearen Erhöhung ist die Zuführung von 0,2 Pro-
zent der linearen Anpassung an die Versorgungsrücklage nach § 17 Absatz 2
LBesGBW jeweils bereits berücksichtigt. 

§ 2 Absatz 1 Satz 2 regelt entsprechend dem Ergebnis der Tarifverhandlungen,
dass sich die Grundgehälter mindestens um 75 Euro abzüglich des Verminde-
rungsbetrages nach § 17 LBesGBW erhöhen. Eine Beschränkung des Mindest -
betrages auf Grundgehälter bis 3 200 Euro erfolgt abweichend vom Tarifergebnis
nicht, sodass sich der Mindestbetrag bei allen Grundgehältern unterhalb von 
3 750 Euro auswirkt. Betroffen sind danach die Besoldungsgruppen A 5 bis A 10,
in der Besoldungsgruppe A 11 die Erfahrungsstufen 3 bis 8, in der Besoldungs-
gruppe A 12 die Erfahrungsstufen 4 und 5, in der Besoldungsgruppe C 1 kw die
Stufen 1 bis 3 sowie in der Besoldungsgruppe C 2 kw die Stufen 1 und 2. In die-
sen Fällen führt der Mindestbetrag zu einer prozentualen Erhöhung, die das Tarif -
ergebnis von 2,0 Prozent übersteigt. Die individuelle prozentuale Erhöhung ist da-
bei umso höher, je geringer das bisherige Grundgehalt ist. Um zu gewährleisten,
dass alle ihren Beitrag zur Versorgungsrücklage leisten, ist auch diese individuel-
le prozentuale Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte zu vermindern. Dazu wird für die
betreffenden Besoldungsgruppen und Stufen der einer Erhöhung um 75 Euro ent-
sprechende Prozentsatz ermittelt. Von diesem Prozentsatz werden nach § 17 Ab-
satz 2 LBesGBW 0,2 Prozentpunkte abgezogen. Das bisherige Grundgehalt wird
um den sich danach ergebenden Prozentsatz erhöht.

Beispiel: Die Erhöhung des Grundgehaltes in Besoldungsgruppe A 5 Stufe 1 
(2 095,00 Euro) um 75 Euro entspricht einer Erhöhung von 3,58 Prozent. Davon
werden 0,2 Prozentpunkte abgezogen. Das Grundgehalt von 2 095,00 Euro wird
also um 3,38 Prozent auf 2 165,81 Euro erhöht.
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Zu Absatz 2 

In Absatz 2 ist geregelt, dass auch die dort unter den Nummern 1 bis 3 angeführ-
ten Besoldungsbestandteile nach altem Recht, die übergangsweise fortgelten, li-
near um 1,8 Prozent angepasst werden sollen. Handelt es sich bei den Besol-
dungsbestandteilen um Grundgehälter, erfolgt auch insoweit eine Erhöhung um
den Mindestbetrag von 75 Euro gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2.

Zu Absatz 3

Nach § 17 Absatz 2 LBesGBW sind bei der linearen Anpassung jeweils 0,2 Pro-
zent der Versorgungsrücklage zuzuführen, weshalb sich die Besoldungs- und Ver-
sorgungsbezüge sowie das Alters- und Hinterbliebenengeld abweichend vom Ta-
rifbereich lediglich um 1,8 Prozent erhöhen. Auch beim Mindestbetrag wird der
Abzug nach § 17 Absatz 2 LBesGBW vorgenommen.

Zu Absatz 4

Die lineare Anpassung soll gegenüber dem Tarifergebnis zeitlich hinausgescho-
ben werden und zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Für die Besoldungs-
gruppen A 5 bis A 9 und für die Anwärterinnen und Anwärter erfolgt die Er-
höhung zum 1. März 2017, für die Besoldungsgruppen A 10 und A 11 zum 1. Mai
2017 sowie für die übrigen Besoldungsgruppen zum 1. Juni 2017. Die Stunden -
sätze der Mehrarbeitsvergütung nach Anlage 15 des LBesGBW werden aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung einheitlich zum 1. März 2017 angepasst.

Zu § 3 (Besoldungsanpassung 2018)

Die Regelungen in § 3 sind mit Ausnahme des Zeitpunktes der Wirksamkeit der
linearen Anpassung (1. März 2018 anstelle des 1. März 2017, 1. Mai 2018 anstel-
le des 1. Mai 2017 sowie 1. Juni 2018 anstelle des 1. Juni 2017), des Prozentsat-
zes der linearen Anpassung (2,675 Prozent anstelle von 1,8 Prozent), der im Jahr
2018 nicht enthaltenen Regelung zur Erhöhung der Grundgehaltssätze um min -
des tens 75 Euro sowie dem im Jahr 2018 nicht mehr vorzunehmenden Abzug
nach § 17 Absatz 2 LBesGBW mit den Regelungen des § 2 identisch. Die Einzel-
begründung zu § 2 gilt daher zu § 3 entsprechend.

Zu § 4 (Versorgungsanpassung 2017)

Zu Absatz 1 und 2

Die Vorschrift beinhaltet die Erhöhung der Versorgungsbezüge um 1,8 Prozent ent-
sprechend der Erhöhung der Besoldungsanpassung nach § 2. Sie regelt zudem die
Anpassung der Versorgungsbezüge der Besoldungsgruppen A 1 bis A 4. Die Vor-
schrift erfasst auch Fälle der §§ 102 Absatz 1 und 103 Absatz 1 LBeamtVGBW.

Zu Absatz 3 und 4

In Absatz 3 und 4 wird zudem klargestellt, dass die aufgrund der Integration der
Sonderzahlungen bedingten Anpassungen der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
durch die Faktoren 0,984 und 0,96 bei jeder Erhöhung der Versorgung weiterhin
anzuwenden sind. Dies gewährleistet, dass Versorgungsempfänger nur eine in die
Grundgehaltstabelle integrierte Sonderzahlung von 30 Prozent und die Empfänger
von Übergangsgeld keine Sonderzahlung erhalten.
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Zu Absatz 5

Absatz 5 führt eine entsprechende Regelung in vorangegangenen Besoldungs-
und Versorgungsanpassungsgesetzen fort.

Zu Absatz 6

Der Ausgleichsbetrag nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW wird ent -
sprechend der bisherigen Rechtslage nicht dynamisiert.

Zu § 5 (Versorgungsanpassung 2018)

Die Regelungen in § 5 sind mit Ausnahme des Prozentsatzes der linearen Anpas-
sung (2,675 Prozent anstelle von 1,8 Prozent) mit den Regelungen des § 4 iden-
tisch. Die Einzelbegründung zu § 4 gilt daher zu § 5 entsprechend.

Zu § 6 (Anpassung des Alters- und Hinterbliebenengeldes 2017/2018)

Die Vorschrift bezieht das Alters- und Hinterbliebenengeld bei der linearen Er-
höhung der Bezüge um 1,8 Prozent beziehungsweise um 2,675 Prozent mit ein.

Zu § 7 (Familienrechtlicher Versorgungsausgleich nach der Ehescheidung 2017)

Zu Absatz 1

Der Kürzungsbetrag nach § 13 Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 
LBeamtVGBW ist zu dynamisieren. Er wird vom Zeitpunkt des Endes der Ehe-
zeit bis zum Eintritt in den Ruhestand mit den um 0,1 gekürzten Anpassungssät-
zen multipliziert. Dadurch wird berücksichtigt, dass die Dynamisierung um den
durchschnittlichen Prozentsatz der allgemeinen Erhöhung der Dienstbezüge ange-
hoben wird.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift regelt die Anwendung des Absatzes 1 auf das Altersgeld.

Zu § 8 (Familienrechtlicher Versorgungsausgleich nach der Ehescheidung 2018)

Die Begründung zu § 7 gilt sinngemäß.

2. Zu Artikel 2 (Aufhebung der Regelung über die besondere Eingangsbesoldung
und sonstige Änderungen des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg)

Zu Nummer 1

Die Absenkung der Eingangsbesoldung soll ab 1. Januar 2018 insgesamt entfal-
len.

Zu Nummer 2

Die im Anhang 1 dieses Gesetzentwurfs enthaltenen Anlagen 6 bis 13 und 15 ent-
halten die ab dem 1. März 2017, ab dem 1. Mai 2017 sowie ab dem 1. Juni 2017
geltenden Besoldungstabellen für die Grundgehaltssätze, die Anwärtergrundbe-
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träge, den Familienzuschlag, die Amtszulagen und Strukturzulage sowie für die
Mehrarbeitsvergütung.

3. Zu Artikel 3 (Änderung der Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württem-
berg)

Die Beträge in § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 und in § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 4
(bestimmte Fälle des Dienstes zu ungünstigen Zeiten und des lageorientierten
Dienstes) sowie in § 13 (Pflege von Schwerbrandverletzten) der Erschwerniszu-
lagenverordnung sollen zum 1. März 2017 angehoben werden. Diese Beträge
wurden schon bisher, zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2015
(GBl. S. 663, 666), regelmäßig linear angepasst.

4. Zu Artikel 4 (Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt-
temberg)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz – PSG II – wurden Änderungen sowohl
am Pflegebegriff, als auch am rentenrechtlichen Pflegezuschlag nach § 166 Sechs -
tes Buch Sozialgesetzbuch vorgenommen. Dies bedingt Folgeänderungen im
beamtenversorgungsrechtlichen Pflegezuschlag. Aus verwaltungsökonomischen
Grün den wird die seitherige Differenzierung nach der Schwere der Pflegebedürf-
tigkeit aufgegeben und durch eine gänzlich pauschalierende Regelung ersetzt.

Es wurde für die Berechnung des pauschalen Pflegezuschlags ein Beispielsfall
mit einer 59-monatigen Pflegezeit im Zeitraum von 2012 bis 2016 angesetzt. Da-
bei wären 4,7296 Entgeltpunkte erworben worden, wodurch sich bei einem Ren-
tenwert von 30,45 Euro (1. Juli 2016 West) ein Pflegezuschlag von 144,02 Euro
und daraus für jeden Monat 2,44 Euro ergibt. Der pauschale Pflegezuschlag un-
terliegt der Dynamisierung.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zu Buchstabe a. Auch beim Kinderpflegeergänzungszuschlag wird
aus verwaltungsökonomischen Gründen die Differenzierung nach der Schwere
der Pflegebedürftigkeit zugunsten einer pauschalierenden Regelung aufgegeben.

Zu Nummer 2

Die Begründung zu Nummer 1 gilt sinngemäß.

5. Zu Artikel 5 (Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Ba-
den-Württemberg in 2017)

Der Kinderzuschlag und der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach §§ 66, 94
LBeamtVGBW und der Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag nach §§ 67,
95 LBeamtVGBW werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung einheitlich
zum 1. März 2017 linear angepasst. Das Inkrafttreten ergibt sich aus Artikel 10.
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6. Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg)

Die im Anhang 2 dieses Gesetzentwurfs enthaltenen Anlagen 6 bis 13 und 15 er-
setzen die bisherigen Anlagen 6 bis 13 und 15 in der Fassung des Artikels 2 die-
ses Gesetzentwurfs. Die neuen Anlagen enthalten die ab dem 1. März 2018, ab
dem 1. Mai 2018 sowie ab dem 1. Juni 2018 geltenden Besoldungstabellen für die
Grundgehaltssätze, die Anwärtergrundbeträge, den Familienzuschlag, die Amts-
zulagen und Strukturzulage sowie für die Mehrarbeitsvergütung.

7. Zu Artikel 7 (Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung Baden-
Württemberg)

Die durch Artikel 3 dieses Gesetzes angehobenen Beträge in § 5 Absatz 1 Num-
mer 2 und 4 und in § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 4 (bestimmte Fälle des Dienstes
zu ungünstigen Zeiten und des lageorientierten Dienstes) sowie in § 13 (Pflege
von Schwerbrandverletzten) der Erschwerniszulagenverordnung sollen zum 
1. März 2018 nochmals angehoben werden.

8. Zu Artikel 8 (Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Ba-
den-Württemberg in 2018)

Der Kinderzuschlag und Kindererziehungsergänzungszuschlag nach §§ 66, 94
LBeamtVGBW und der Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag nach §§ 67,
95 LBeamtVGBW werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung einheitlich
zum 1. März 2018 linear angepasst. Das Inkrafttreten ergibt sich aus Artikel 10.

9. Zu Artikel 9 (Berechnungsvorschriften)

Die Vorschrift entspricht der Rundungsregelung in § 4 Absatz 4 LBesGBW.

10. Zu Artikel 10 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes. Hinsicht-
lich der Zeitpunkte, zu welchen die Besoldungsanpassung im Jahr 2017 greift, ist
die Regelung in Artikel 1 § 2 Absatz 4 maßgeblich (1. März 2017, 1. Mai 2017
beziehungsweise 1. Juni 2017). Dementsprechend sind für die Zeitpunkte, ab wel-
chen die im Anhang 1 zu diesem Gesetzentwurf enthaltenen Besoldungstabellen
gelten, die in diesen Tabellen jeweils angegebenen Daten maßgeblich. 

Zu Absatz 2

Die Aufhebung des § 23 LBesGBW soll zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Zu Absatz 3

Die pauschalierenden Beträge des Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlags
gelten ab 1. Januar 2017. Vorhandene Bestandsfälle werden von Amts wegen
übergeleitet. Für die Zeit ab 1. Januar 2017 werden entstandene Differenzbeträge
zwischen bisherigem Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag und dem 
neuen Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag nachberechnet. Durch das In-
krafttreten zum 1. Januar 2017 unterliegen die Beträge der Dynamisierung dieses
Gesetzes.
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Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt das Inkrafttreten hinsichtlich der Änderungen aufgrund der Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung im Jahr 2018. Hinsichtlich der Zeitpunkte, zu
welchen die Besoldungsanpassung im Jahr 2018 greift, ist die Regelung in Artikel 1
§ 3 Absatz 3 maßgeblich (1. März 2018, 1. Mai 2018 beziehungsweise 1. Juni
2018). Dementsprechend sind für die Zeitpunkte, ab welchen die im Anhang 2 zu
diesem Gesetzentwurf enthaltenen Besoldungstabellen gelten, die in diesen Ta-
bellen jeweils angegebenen Daten maßgeblich.

C. Stellungnahmen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsver-
bände sowie der kommunalen Landesverbände im Rahmen des Anhörungsver-
fahrens nach § 89 Absatz 2 und § 90 LBG

Das Finanzministerium hat zu dem Gesetzentwurf die erforderlichen Anhörungs-
und Beteiligungsverfahren durchgeführt. Zeitgleich wurde der Gesetzentwurf in
das Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg eingestellt und konnte
dort von den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden. Kommentare wur-
den im Beteiligungsportal nicht abgegeben.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens haben sich folgende Organisationen zum
Gesetzentwurf geäußert:

–  BBW Beamtenbund Tarifunion

–  Deutscher Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg

–  Evangelische Kirche in Württemberg, Evangelische Kirche in Baden, Erz -
diözese in Freiburg, Diözese Rottenburg-Stuttgart

–  Landkreistag Baden-Württemberg

–  Städtetag Baden-Württemberg

–  Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württem-
berg

–  Neue Richtervereinigung

Aus Sicht der Kirchen besteht kein Änderungs- oder Ergänzungsbedarf. Von den
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände sowie von den
kommunalen Landesverbänden, die sich im Rahmen der Anhörung geäußert ha-
ben, wurden die inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses inklusive des
Mindestbetrags in Höhe von 75 Euro im Jahr 2017, die zusätzliche lineare Steige-
rung im Jahr 2018 in Höhe von 0,325 Prozent (sog. „BW-Bonus“), der vollstän -
dige Wegfall der Absenkung der Eingangsbesoldung zum 1. Januar 2018 sowie
die beamtenversorgungsrechtlichen Regelungen zum Pflegezuschlag begrüßt. Die
vorgesehene, nach Besoldungsgruppen zeitlich gestaffelte Übertragung des Tari-
fergebnisses wurde hingegen weitgehend abgelehnt. Die Einzelheiten der Stellung -
nahmen sowie deren Bewertung durch die Landesregierung sind in der nachfol-
genden Synopse angegeben. 

Aus Sicht der Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen
mit Behinderungen sowie aus Sicht der Stelle für Bürokratieabbau bestehen keine
Bedenken gegen den Gesetzentwurf. Die Änderungsvorschläge des Normenprü-
fungsausschusses wurden berücksichtigt, soweit aus fachlicher Sicht möglich und
zweckdienlich.
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